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Übungsfall 
     AII 142 

Fakten 
    

Sachverhalt: 
 

Die beim Landkreis vor zwei Jahren unbefristet eingestellte Mitarbeiterin 
Gerlinde Schubert ist seither mit Aufgaben in der Bezügerechnung des 
Personalamtes betraut und erhält Entgelt nach Entgeltgruppe 8 TVöD. 
 
Der Landkreis hat sich nun entschieden, die Berechnung und 
Zahlbarmachung der Bezüge an eine private Institution zu vergeben. 
 
Frau Schubert wird künftig andere Aufgaben in der Personalverwaltung 
wahrnehmen. Die Bewertung der künftigen, nicht nur vorübergehend 
auszuübenden Tätigkeit hatte folgendes Ergebnis: 

 

 

AV 
Zeitlicher 
Anteil % 

Tätigkeitsmerkmal 

Bewerbungsmanagement 25 Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse 

Personalaktenführung 20 Gründliche Fachkenntnisse 

Abrechnung von 
Reisekosten 

15 Selbständige Leistungen 

Gewährung von Dienst- 
u. Arbeitsbefreiungen 

15 Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse 

Vertretung in der 
Personalsachbearbeitung 

15 Selbständige Leistungen 

 
 

 
 
Zeige die sich aus der Stellenbewertung evtl. ergebenden Konsequenzen und 

 Alternativen auf! 
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     AII 132 

Lösung 
 
 

Nr Arbeitsvorgang Zeit         

    ant. schw. gründl gr.viels. selbst. gr.umf. 

Bes. 
verantw. 

Ttgk 

Bes. 
Schwgk 

+ 
Bedeutg 

Maß der 
Verantw. 

    % Tätigk Fachk. Fachk. Leistg. Fachk.    

1 Bewerbungsmanagement 25 25 25 25     - 

2 Personalaktenführung 20 20 20       

3 
Abrechnung von 
Reisekosten 

15 15 15 15 15    
 

4 
Gewährung von Dienst- u. 
Arbeitsbefreiungen 

15 15 15 15  
   

 

5 
Vertretung in der 
Personalsachbearbeitung 

15 15 15 15 15  
  

 

6           
 

7             
 

8                  

9                  

10                  

                   

                   

  Zusammen: 100 100 100 70 30     

                   

  Verggr.: VIb Fallgr.: 1a        

      EG: 6            

                     

 
  

1. Es würde sich um die Übertragung einer niedriger zu bewertenden Tätigkeit handeln. Dies hat 
im Grunde den Charakter einer Änderungskündigung, denn es wird faktisch das bestehende 
Beschäftigungsverhältnis aufgehoben und ein Neues mit geänderten Bedingungen 
angeboten. Die Änderungskündigung erfolgt „betriebsbedingt“. 
 

2. Die Beteiligung des Personalrates nach § 77 Abs.1 Nr. 2b HPVG (Mitbestimmung) ist 
erforderlich. Somit auch die Beteiligung der Frauenbeauftragten (§16 HGlG). 
 

3. Schon die Absicht, die Aufgaben der Bezügerechnung zu vergeben unterliegt der Beteiligung 
des PR und der Frauenbeauftragten (Vergl. § 81 HPVG). Allerdings hat der PR hierzu 
lediglich „Mitwirkung“ 
 

4. Bevor eine Kündigung (auch Änderungskündigung) ausgesprochen wird, ist zu prüfen, ob es 
der Eingruppierung entsprechende andere Aufgaben innerhalb der Verwaltung gibt (§1 Abs. 2 
Nr. 2b KSchG). 
 

5. Auf die Möglichkeit nach § 2 KSchG, der Änderungskündigung unter Vorbehalt anzunehmen 
ist hinzuweisen. 
 

  
 
 


